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	Externe Kooperationspartner

	Firma / Institution: 

	Kontaktperson / Betreuer: 


Erklärung

Die unterfertigten Studierenden haben gemäß § 34 (3) SchUG in Verbindung mit § 22 (1) Zi. 3 lit. b der Verordnung über die abschließenden Prüfungen in den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, BGBl. II Nr. 70 vom 24.02.2000 (Prüfungsordnung BMHS), die Ausarbeitung einer Abschlussarbeit mit der angeführten Aufgabenstellung gewählt. Die Studierenden nehmen zur Kenntnis, dass die Abschlussarbeit in eigenständiger Weise und außerhalb des Unterrichtes zu bearbeiten und anzufertigen ist, wobei Ergebnisse des Unterrichtes mit einbezogen werden können.

Die Richtlinien zur Erstellung von Abschlussarbeiten wurden zur Kenntnis genommen. Die Abgabe der vollständigen Abschlussarbeit hat bis spätestens 04. Juni 2012 beim zuständigen Betreuer zu erfolgen.
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Prof. Mag. Martin Schilk
HR Dipl. Ing. Dr. Wilhelm KÖNIG
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Erklärung

Die unterfertigten Studierenden haben gemäß § 34 (3) SchUG in Verbindung mit § 22 (1) Zi. 3 lit. b der Verordnung über die abschließenden Prüfungen in den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, BGBl. II Nr. 70 vom 24.02.2000 (Prüfungsordnung BMHS), die Ausarbeitung einer Abschlussarbeit mit der angeführten Aufgabenstellung gewählt. Die Studierenden nehmen zur Kenntnis, dass die Abschlussarbeit in eigenständiger Weise und außerhalb des Unterrichtes zu bearbeiten und anzufertigen ist, wobei Ergebnisse des Unterrichtes mit einbezogen werden können.

Die Richtlinien zur Erstellung von Abschlussarbeiten wurden zur Kenntnis genommen. Die Abgabe der vollständigen Abschlussarbeit hat bis spätestens 04. Juni 2012 beim zuständigen Betreuer zu erfolgen.
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